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TOP Anlegung eines Mountenbike-
Parcours auf dem Grundstück 
zwischen Bauhof und 
Schulsportanlage; Beratung über 
Einwendungen 
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  Telefon-Nr.: 
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Gremium Status Termin Beschlussart 

Haupt- und Finanzausschuss öffentlich 26.08.2020 Vorberatung 

Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schuss 

öffentlich 26.08.2020 Vorberatung 

Ortsgemeinderat öffentlich 02.09.2020 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund von Einwänden einiger Anlieger wird erneut über die Standortfrage für die 
Anlegung eines Mountainbike-Parcours beraten. 
Der Haupt- und Finanzausschuss / Bau- und Planungsausschuss bzw. Ortsgemein-
derat beschließt: 
 
Vorschlag 1: 
Der Beschluss des Ortsgemeinderates vom 02.07.2020 zur Überlassung des Grund-
stücks zwischen Bauhof und Schulsportanlage für die Anlegung eines Mountainbike-
Parcours wird bestätigt. 
 
Vorschlag 2: 
Nach Abwägung der vorgebrachten Argumente wird ein anderes Grundstück für die 
Anlegung eines Mountainbike-Parcours vorgeschlagen und zwar: 
 

 
Vorschlag 3: 
Der Beschluss des Ortsgemeinderates vom 02.07.2020 bezüglich der Überlassung 
des Grundstückes zwischen Bauhof und Schulsportanlage an den Verein „Wir für 
Kottenheim“ für die Anlegung eines Mountainbike-Parcours wird aufgehoben. Gleich-
zeitig wird festgestellt, dass kein geeignetes Grundstück für diesen Zweck zur Verfü-
gung gestellt werden kann. 
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Etwaige Anträge:   
  
 
    
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
In seiner Sitzung am 02.07.2020 hat der Ortsgemeinderat von Kottenheim beschlos-
sen, dem Verein „Wir für Kottenheim“ für die Anlegung eines Mountainbike-Parcours 
das Grundstück zwischen Bauhof und Schulsportanlage zur Verfügung zu stellen. 
Gegen diesen Beschluss regt sich Widerstand einiger Anlieger, der im Schreiben 
vom 17.07.2020 zum Ausdruck gebracht wurde. 
Die Argumente können diesem in der Anlage beigefügten Schreiben entnommen 
werden. 
 
Die Einwände der Anlieger wird zum Anlass genommen, noch einmal über die 
Standortfrage nachzudenken und zu beraten. 
 
 
 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 
Nein 
 

 Ja, mit 
       € 

 

 Ergebnishaus-
halt 
  20      

 Finanzhaus-
halt  
 20      

Buchungsstel-
le: 
      

 

 
 
Anlagen: 
 
DOC120820-12082020074137 
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